
 

 

Behörde (Name, Straße, Haus-Nr., PLZ, Ort) 
  
VVeerrwwaallttuunnggssggeemmeeiinnsscchhaafftt  UUddeerr  
OOrrddnnuunnggssaammtt  
SSiieeddlluunngg  1144  
3377331188  UUddeerr  

Ort, Tag 
Uder,  
 
Telefon-Nr. 
(03 60 83) 4 80-31 

! Antragsteller Zutreffendes bitte ankreuzen  oder ausfüllen! 

(Name, Vorname, Anschrift 
(PLZ, Ort, Straße, Hausnummer) 
 
                                         
                                         
                                         

Anzeige 
einer öffentlichen Vergnügung 

(§ 42 Ordnungsbehördengesetz – OBG) 
 

Veranstalter: 
Name, Vorname, Vertreter und Bezeichnung der juristischen Person oder des nichtrechtsfähigen Vereins: 
                                                                                                     
 
Anschrift (PLZ, Ort, Straße Hausnummer) 
                               

telefonisch erreichbar: 
                               

Zeitpunkt und Ort der Veranstaltung: 
(Tag, Monat, Jahr, Uhrzeit von bis) 
                               

(Tag, Monat, Jahr, Uhrzeit von bis) 
                               

findet im/in (Ort der Veranstaltung – genaue Bezeichnung des Gebäudes, Anschrift) 
                                                                       

aus Anlass (z. B. Tanz, Unterhaltung, Konzert, Bunter Abend) 
                                    eine öffentliche Veranstaltung statt.

   Alleinunterhalter    Diskothek          
 Name der Musikkapelle 

   Musikkapelle mit       Spielern                           

Es werden bis
zu       
Personen 
zugelassen. 

 
........................................................................ 
(Unterschrift des Veranstalters – bei Vereinen, dessen Beauftragter -) 
wird von der Behörde ausgefüllt: 

Die oben genannte Behörde erlässt folgenden Gebührenbescheid: 
 

 Anzeigebestätigung am  
 Die Anzeige nach § 42 Abs. 1 Satz 1 OBG ist rechtzeitig 1 Woche vorher schriftlich angezeigt. 

 
 Für die Anzeigebestätigung wird eine Gebühr von      € festgesetzt. 
 
 Der Betrag ist innerhalb einer Woche auf das Konto der Verwaltungsgemeinschaft Uder  
 (Konto-Nr. 230 0000 53, BLZ 820 570 70 der Kreissparkasse Eichsfeld (cod. Zahlungsgrund 
 1100 100 bitte stets mit angeben) zu überweisen. 
 

 Erlaubnis 

 Die Anzeige nach § 42 Abs. 1 Satz 1 OBG ist nicht rechtzeitig 1 Woche vorher schriftlich angezeigt. 

 Die Erlaubnis nach § 42 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 OBG wird unter Beachtung der auf der Rückseite abgedruckten Auflagen 
 und des Hinweises erteilt. 
 
 Für die Erlaubnis wird eine Gebühr von       €  festgesetzt. 
  
 Grundlage der Kostenentscheidung ist die Verwaltungskostensatzung der Verwaltungs- 
 gemeinschaft Uder. 
 
 Die Rechtsbehelfsbelehrung finden Sie auf der Rückseite. 
 
Uder,    Mika, Ordnungsamtsleiter   (Stempel) 
(Datum)        



 

 

 
 

Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben 
werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der ausstellenden Behörde 
(Verwaltungsgemeinschaft Uder, Siedlung 14, 37318 Uder) einzulegen. Falls die Frist durch das 
Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden sollte, würde dessen Verschulden 
Ihnen zugerechnet werden. 
 
 
Auflagen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Verteiler: 
- Bescheinigung für den Anzeigenden 
- Abdruck für den Landkreis, Ordnungsamt 
- Abdruck an Polizeidienststelle zur Über- 
   wachung und Mitteilung evtl. Beanstandungen 
- zur Akte 
 

 
 
 
 
 

 


